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Die Stadtverordnetenversammlung
- Ausschuss für Umwelt und Sauberkeit 
-

  
Tagesordnung I Punkt 12 der öffentlichen Sitzung am 08. Juni 2010

Vorlagen-Nr. 10-V-61-0009

Vorhabenbezogener Bebauungsplan Biomasse Heizkraftwerk im Ortsbezirk Biebrich
- Beschluss über den Antrag auf Einleitung eines vorhabenbezogenen Bebauungsplanes nach § 
12 Baugesetzbuch (BauGB) sowie
- Beschluss zur öffentlichen Auslegung

Beschluss Nr. 0115

Die Stadtverordnetenversammlung wolle beschließen:

1. Dem Antrag der ESWE BioEnergieGmbH vom 31.08.2009 auf Einleitung eines 
Aufstellungsverfahrens für den vorhabenbezogenen Bebauungsplan „Biomasse Heizkraftwerk“ 
im Ortsbezirk Biebrich wird zugestimmt (Anlage 2 zur Sitzungsvorlage).

2. Das Plangebiet für das Biomasse-Heizkraftwerk liegt in der Gemarkung Biebrich der 
Landeshauptstadt Wiesbaden, nördlich der Deponiestraße bzw. unmittelbar westlich des 
vorhandenen Eingangsbereiches der Deponie Dyckerhoffbruch (Anlage 1 zur Sitzungsvorlage).

3. Der Entwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes „Biomasse Heizkraftwerk“ wird zur 
Kenntnis genommen (Anlage 3 zur Sitzungsvorlage).

4. Der Beschluss über die Aufstellung eines vorhabenbezogenen Bebauungsplanes ist ortsüblich 
bekannt zu machen.

5. Vom Ergebnis der frühzeitigen Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher 
Belange wird Kenntnis genommen (Anlage 6 zur Sitzungsvorlage).

6. Vom Ergebnis der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit wird Kenntnis genommen (Anlage 
7 zur Sitzungsvorlage).

7. Der Entwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes „Biomasse Heizkraftwerk“ ist mit 
Begründung und den wesentlichen, bereits vorliegenden umweltbezogenen Stellungnahmen 
für die Dauer eines Monats öffentlich auszulegen. Zeitgleich zur öffentlichen Auslegung ist die 
Einholung der Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 
durchzuführen.

8. Der Magistrat wird gebeten darauf zu achten, dass sich 2 Wochen der Auslegungszeit nicht in 
der Ferienzeit befinden.

9. Der Magistrat wird gebeten in einem Durchführungsvertrag die weiteren Maßnahmen zu regeln.
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(antragsgemäß Magistrat 01.06.2010 BP 0386, Ziffern 1-7, Ziffern 8 und 9 ergänzt durch 
Ausschuss für Umwelt und Sauberkeit  08.06.2010, BP 0117)
 

Tagesordnung III Wiesbaden,     .06.2010

Schuchalter-Eicke
Vorsitzende
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